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Befehlsform.

Wohl in keiner anderen Armee als der unserigen
wird so viel über die Art der Befehlsgebung und
die Form der Befehle geredet. Es mag dies an
der Schwierigkeit liegen, die der eigentliche Kern
des militärischen Handwerks, das Befehlen, dem
Milizoffizier entgegenstellt, und weil Befehlen
sowieso eine Kunst ist.

Es ist vielleicht eine ketzerische Ansicht, zu
behaupten, daß man bei uns der Befehlsform eine
zu große Bedeutung beilegt, und daß die bestimmte
Befehlsform dem Milizoffizier oft hinderlich ist
am klaren Ausdruck der Gedanken. Zur Befehlsform
gehört nämlich auch die sogen. Befehlssprache, eine
Art militärischer Jargon, die vermischt mit
militärischen Begriffen und Ausdrücken für den
Berufsmilitär nur eine Sache der Koutine ist und
ihm mühelos als unzweideutiger Ausdruck seines
militärischen Denkens dient.

Nach den Erfahrungen unserer Offizierschulen
und Zentralschulen scheinen nun auch die
Milizoffiziere in recht befriedigender Weise sich mit
der Zeit die Routine dieser Befehlsprache und
-Form aneignen zu können. Die offizielle
Lehrmethode glaubt deswegen auf diesen Teil der
Ausbildung großes Gewicht legen zu müssen. Trotz
ihrer sichtbaren Erfolge aber bezweifeln wir den
Wert der Sache und denken dabei an den Sonntagsjäger,

der als Erstes die waidgerechte Jägersprache
zu erlernen sucht und am Hasen vorbeischießt.
Uns sind häufige Beispiele bekannt, in denen die
scheinbare Befehlsroutine imstande war, das Fehlen
der Hauptsache, die mangelnde Klarheit des
Denkens und Handelns zu verdecken. Es pflegen
in den Zentralschulen die redegewandten welschen
Kameraden und die Kameraden aus der
Advokaten- und Lehrerzunft zu glänzen, ohne deswegen
klarer gedacht zu haben, als die anderen. Auch
kann die äußerliche Gewandtheit in der Form uns
verleiten, zu befehlen, ohne daß wir vorher klar
wissen, was wir wollen. Sie kann uns auch verleiten,
häufigere und ausführlichere Befehle zu geben, als
nützlich ist.

Die blendende Art, wie am Schlüsse mancher
Offiziersschulen und anderer theoretischer Kurse
die Offiziere taktische Befehle im Kommandoton

geben, gehört in das handwerkmäßige
Gefechtsexerzieren. Sie ist ihrem Wesen nach ein
breitspuriges Kommando und stimmt schlecht zu der
in kein Schema hineinpassenden Taktik des

heutigen Gefechts. Denn mit dem Befehlsschema
wird der Offizier, ob er will oder nicht, immer
wieder auf die einengenden Wege der taktischen
Schulbeispiele zurückgeführt. Seine Gedanken, die
vielleicht eben noch natürlich und klar einen den
Umständen angemessenen Plan ihm eingeben,
versteifen sich in der angelernten Befehlsform zum
angelernten Normalverfahren. Die weit größere
Hälfte unserer Offiziere hängt unbewußt und
vielleicht sogar gegen ihren Willen am Schema ;

die Berufsoffiziere fallen ihm durch ihre
Lehrtätigkeit zum Opfer, die Milizoffiziere weil
unglücklicherweise die theoretische Ausbildung so
sehr die praktische Uebung überragt.

In der Bekämpfung der Macht des Schemas
spielt die Frage der Gestaltung des Taktikunterrichtes

natürlich die Hauptrolle. Sie muß
deutlicher, als es unsere derzeitige Lehrmethode tut,
trennen zwischen der theoretischen Behandlung
allgemein geltender, taktischer Grundsätze und der
Behandlung des einzelnen Falles im Gelände. Jene
wenigen Grundsätze dürfen nicht Lehrsätze bleiben,
sondern müssen in Fleisch und Blut übergehen, dann
werden sie zur sicheren Grundlage, die im
einzelnen Falle instinktiv das Richtige erkennen
läßt. •

In gleicher Art muß der Kampf gegen das
Schema auch den besonderen Unterricht über
Befehlserteilung beeinflussen. Mit aller Sorgfalt
ist der so reiche Inhalt des Moltke'schen Satzes
zu besprechen, daß ein Befehl alles das, aber nur
das enthalten soll, was der Untergebene wissen
muß, um zur Erreichung des Zwecks selbständig
handeln zu können. Der Wert dieses Satzes liegt
in seiner Selbstverständlichkeit, in seiner
allgemeinen Richtigkeit für jeden Befehl, auch für
Befehle außerhalb des Gebietes der Taktik, ja
sogar ebenso für nicht militärische Verhältnisse.
Danach gliedert sich der Befehl nicht in fünf
oder sechs Punkte, sondern wie jeder bürgerliche
Auftrag, einmal in die notwendige Aufklärung
des Untergebenen über den Stand der Dinge und
dann in die ihm übertragene Aufgabe.
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